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Interessenkonflikte
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Chefarzt einer Kinderklinik mit Perinatalzentrum Level 1, 
ausgewiesen im Krankenhausplan NRW

Mitglied der Fachgruppe Klärender Dialog (LAG DeQS NRW)

Beratende Tätigkeit als Fachexperte für die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft DKG
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PNZ Level 1 am FNK
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Quelle: 
perinatalzentren.org
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PNZ Level 1 am FNK
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Quelle: 
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PNZ Level 1 am FNK
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Die QFR-RL ab 01.01.2025 (Neonatologenblickwinkel)

Klarstellung des Standortbezugs!

Aufteilung in Mindestanforderungen (MA) und weitere Qualitätsanforderungen (WQA)

Anpassungen der Regelungen zur pflegerischen Versorgung an die aktuelle AWMF-Leitlinie 087-001 nun auch mit 
Einbeziehung der Reifgeborenen auf der neonatologischen Intensivstation

Klarstellung gemäß Pflegeberufegesetz durch Aufnahme des generalistischen Berufsabschlusses 
„Pflegefachfrau/-mann mit Vertiefungseinsatz pädiatrische Versorgung“

Wegfall von Vergütungsansprüchen für Behandlungstage mit Nichterfüllung von Mindestanforderungen ab dem 
Jahr 2027

Verlängerung des Klärenden Dialogs



QFR-RL Anforderung und Wirklichkeit aus Sicht eines PNZ
Die „unbedeutenden“ Teile der QFR RL!
Anforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität in den 
Versorgungsstufen (Anlage 2)



QFR-RL Anforderung und Wirklichkeit 
aus Sicht eines PNZ

Einschätzung der Patienten



Einschätzungen individualisiert und aggregiert



Einschätzungen seit 01.01.2025



Schwankungsbreiten des Versorgungsbedarfs



• Mehr Mitarbeiter
• Rufdienste, Bereitschaftsdienste, Standby-Dienste

• Weniger Patienten
• Verlegung intern
• Verlegung extern
• Abweisungen

• Die meisten haben gemein, dass Sie nur bedingt funktionieren, 
denn wo die Ressource fehlt, da ist nicht viel zu verwalten!

QFR-RL Anforderung und Wirklichkeit aus Sicht eines PNZ
Personalmangementkonzept



• Akute Krankheitsausfälle von Mitarbeitern
Der Ausfall in der Schicht soll kurzfristig und unvorhergesehen sein, 
Langzeitarbeitsunfähigkeit oder Beschäftigungsverbot fallen nicht 
darunter!

• Ungeplante Zuweisungen oder interne Geburten von mehr als 2 FG mit 
ein GG < 1500 g / Schicht 
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Ausnahmetatbestand
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Pflege
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• nicht ausreichende Anzahl an Pflegefachpersonen der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege sowie Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern mit der Vertiefung 
Pädiatrie auf dem Arbeitsmarkt verfügbar

• nicht ausreichende Anzahl an Pflegefachpersonen mit Fachweiterbildung „Pädiatrische 
Intensiv- und Anästhesiepflege“ verfügbar

• Einschränkungen durch das Pflegeberufegesetz: keine Einsatzmöglichkeiten ohne 
Vertiefung; Notwendigkeit der Nachqualifizierung ist gegeben!

• Rückgang der Bewerberzahlen von Pflegefachpersonen gerade für die spezifischen Bereiche 
der Pädiatrie

• erhöhte Krankenstände seit der Pandemie
• Die „jederzeitige“ Erfüllung ist statistisch nahezu ausgeschlossen, selbst unter der 

Vorhaltung höchster Personalkapazitäten
• Demographie der Gesellschaft: Zunahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Pflegedienst, die aufgrund von Ruhestand aus dem Beruf ausscheiden 
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Sanktionierungen ab 2027
§ 8 Folgen bei Nichterfüllung der Mindestanforderungen 
§ 9 Berechnung der Höhe des Wegfalls des Vergütungsanspruchs bei Nichterfüllung der Mindestanforderungen
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§8, Abs. 1: Der Standort muss jederzeit die Mindestanforderungen der jeweiligen Versorgungsstufe an die 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität dieser Richtlinie erfüllen. 

§8, Abs. 3: Für alle Leistungen, die zum Zeitraum einer Nichterfüllung einer Mindestanforderung im Rahmen 
dieser Richtlinie erbracht wurden, entfällt der Vergütungsanspruch des Krankenhauses für den Zeitraum der 
Nichterfüllung. Der Wegfall des Vergütungsanspruchs bezieht sich auf die abzurechnenden Entgelte für 
allgemeine Krankenhausleistungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz. 

§9, Abs. 2: Für jeden Behandlungstag, an dem nicht alle Mindestanforderungen gemäß dieser Richtlinie erfüllt 
wurden, entfällt der Vergütungsanspruch für alle vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie erfassten 
Behandlungsfälle, für die Leistungen an diesem Tag am Standort erbracht wurden. 





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Haben uns die letzten Jahre mit großem 
Dokumentationsaufwand und multiplen 

Anstrengungen mehr Ergebnisqualität gebracht?
Richtlinien jeglicher Art sollten sich neben der 
gewünschten Struktur- und Ergebnisqualität 

zentral auch an der Umsetzbarkeit orientieren! 


